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B e i l a g e L.

K i r ch e n v e r f a s s tt n g.

K. 1.
Die Evangelisch Protestantische Kirche im

Großhcrzogthum Baden, die in Christus dem Herrn
das Haupt seiner großen Gemeinde verehrt,, und in der
heiligen Schrift die von aller menschlichen Autorität un¬
abhängige Norm des christlichen Glaubens erkennt, hat
als äußere Gemeinschaft die Rechte des Staatsoberhauptes
zu erkennen und zu verehren, in deren Gemäßheit das¬
selbe nicht nur von allen ihren Verhandlungen, Beschlüs¬
sen und Anordnungen Kenntnis; zu nehme», sondern auch
denselben auf den verfassungsmäßigen Wegen die zu ihrer

'Vollziehung erforderliche Genehmigung zu ertheilen, oder

wenn und in sofern sie mit dem Staatswohl nicht ver-
cinbarlich wären, zn versagen hat; dagegen kann sie aber

auch erwarten, daß der Staat die zu seinem Wohl eben
so unentbehrliche als gedeihliche Wirksamkeit der Kirche

in seinen kräftigen Schuh nehmen und bestens wahren
und fordern werde.

2 .

Während sie also in sich selber ein organisches Gan¬

zes bildet, da-S, von seinen Urbestandthcilen ausgehend,
die vereinzelte Wirksamkeit derselben in immer größere
umfassendere Kreise vereinigt, und bei jedem Schritte die
verhältnißmäßigc Staatsaufsicht und Mitwirkung in sich
aufnimmt, findet sie in dem evangelischen Regenten des
Staats und zugleich ihrem obersten Landesbischofc, der alle
aus beiden Eigenschaften fließenden Rechte circa sucra auö-

übt, den letzten staats- und kirchcnrcchtlichcn Vereini¬
gungspunkt.

3 .

Sie umfaßt alle einzelnen Evangelischen Pfarrgemcin-
den des Landes, deren jede einerseits eine für sich beste-



hendc kirchliche Gemeinschaft mir allen Befugnissen und

Obliegenheiten derselben bildet, anderseits zugleich als

Glied der gesummten Evangelischen Landeskirche erscheint,

und mit ihr gleiche Verfassung, gleiche Rechte und Pflich¬

ten hat.

Jede dieser Gemeinden findet in ihrem Kirchenälte-

stcnrathe, dessen Glieder sie nach freier Wahl und zu Folge

einer besondern Wahlordnung ernennt, das Organ und

Mittel zur Verwaltung der sittlichen, religiösen und kirch¬

lichen Angelegenheiten, aus den Grund der allgemeinen

Kirchcnverfassung und Kirchcnordnung.

Diesem ist eine eigene Instruktion, genannt Kir-

chcngcmeindc-Ordnung von der gesammtcn Kirche

unter höchster Sanction des Staatsoberhauptes als ein,

dem Materiellen nach, integrircndcr Theil der Kirchen-

versassung gegeben. §. 4 ,
Ueber die Rechte und Pflichten der bei diesen Kirchcnge-

meinden eingestellten Pfarrer werden die bisher bestandenen

Gesetze, nach einer neuen Revision, das Nähere bestimmen.

tz. 5.
Die Pfarrer und Kirchengcmcindcälteften treten in

nähere Verbindung unter sich durch die Special - und

Gcncralsynode, bei welcher sie sich im Namen der Kirche

über die allgemeinsten und wichtigsten Angelegenheiten der¬

selben aussprechcn und berathen.

§- 6.
Die Specialsynodc, die sich in der Regel am

Wohnort des Dekans versammelt und alle Pfarrgemcin-

den eines Bezirks oder einer Diöccsc umfaßt, besteht aus

sämmtlichen Pfarrern dieses Bezirks, welche theils in

dieser Eigenschaft, thcilö als Glieder oder Vorsteher des

Kirchenältestenraths erscheinen,, und aus einer Deputa¬

tion weltlicher Mitglieder der Kirchenvorstände in die-



sem Bezirk, welche stets die Hälfte der geistlichen Mit¬

glieder betragen soll, »ach Inhalt der Wahlordnung. >

Sie tritt alle 3 Jahre unter der Geschäftsleitung des

Dekans zusammen, und ihr wohnt ein landesherrlicher

Kommissarius bcy.

Die Befugnisse und Pflichten dieser Diöccsansynodc ^

spricht die Synodalordnung aus.

§- 7 -

Außer dieser Diöccsansynodc wird alle 3 Jahre eine

Pfarrsynodc gehalten, welche die wissenschaftliche und sitt¬

liche Fortbildung der Geistlichkeit zum Zweck hat. Die- ,

ser auch unter Leitung des Dekans zu' haltenden Pfarr¬

synodc wohnt kein Großherzoglichcr Kommissar bei.

§- 8 .

Eben so findet alle 3 Jahre ein Schulkonvent

statt, um alle Gegenstände der für den Staat und die

Kirche gleich wichtigen öffentlichen Erziehung zu bcrathcn,

und die wissenschaftliche und sittliche Ausbildung der Leh¬

rer zu fördern. Der Dekan leitet das Geschäft, ein kom-

mittirter Staatsdicncr wohnt solchem bei, und jeder Geist¬

liche kann daran Theil nehmen.

§. 9.

Die Gcneralsynode rcpräsentirt die gcsammte

Evangelische Landeskirche. Aus derselben erscheinen:

1) Aus der Landcsgeistlichkcit von je zwei Diöcescn Ein

Abgeordneter, durch jedesmalige freie Wahl dazu be¬

stimmt, ohne Rücksicht, ob er in diesem oder einem an- ^

dcrn Theil des Landes wohne, Dekan sey oder nicht, s

in Gemäßheit der in der Wahlordnung enthaltenen Vor¬

schriften.

2) Aus den weltlichen Kirchenvorständen, von je vier Diö-

ccsen Ein Dcputirtcr, der durch Wahlmänner, die auS

dem Kirchenättcstenrathe zu dem Zweck der Wahl eines
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Deputaten zur Gencralsynode bestimmt sind, erwählt

wird, und Glied eines Kirchengcmeinderaths in dem

Großherzogthum seyn muß.

3) Aus zwei geift- und weltlichen Gliedern der Evangeli¬

schen Minifterial-Kirchenbehördc.

4) Aus einem von S r. K ö n g l i ch e n Hoheit zu crncn-

dcn Gliede der theologischen Facultät zu Heidelberg.

5) Der ganzen Gencralsynode präsidirt ein landesherrli¬

cher Kommiffarius.

Die Generalsynode der vereinigten Evangelischen Kir¬

che versammelt sich zum erstenmal im Jahr 1823, und

in der Folge so oft das Bedürfnis; und die Ordnung der

Kirche nach dem Gutachten der obersten Kirchenbchördc,

und insonderheit nach dem Inhalte der Specialsynodal-

Protokolle cs erfordern mag, in der Residenz, als dem

Mittelpunkte des Landes.

Sie ordnet ihren Geschäftsgang nach eigenem Ermes¬

sen, führt ein doppeltes Protokoll über sammtliche Ver¬

handlungen, und legt nach vollendetem Geschäft ihre Arten

in der Registratur der obersten Kirchcnbehürde nieder.

Nach erfolgter landesherrlicher Genehmigung werden

die Beschlüsse durch einen Generalsynodal-Receß bekannt

gemacht.

§. IQ.

Kompetenz und Auftrag derselben ist:

->) lieber Erhaltung der Kirchen Verfassung, der dar¬

auf ruhenden Autonomie und würdigen Stellung der

Kirche im Einklang mit der linionsakte im Allgemeinen

und Einzelnen zu wachen;

1)) lieber die allgemeine Befolgung der Kirchenordnung zur

Erhaltung wünschenswerther Gleichheit der Landeskirche

in Lehre, Kultus, Disciplin und andern kirchlichen An¬

stalten, gedeihliches Aufsehen zu tragen;

c) Auf das AmtSverhaltcn und Privatleben der Landcs-

geistlichkcit ein wachsames Auge zu richten, und in gc-
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eignetcm Wege zu verhüten, daß durch einzelne Glicdxr
derselben weder das innere Wohl, noch die äußere Ehre
der Kirche gefährdet, und das Amt der Geistlichen
«verlästert werde.«

,»l) 9tach den im verflossenen Zeitraum gemachten Erfah¬
rungen hat sie in reifliche Betrachtung zu ziehen, wie
die Kirchenvcrfassung ins Leben cingcgangcn, und in
weichen Thcilen sic etwa noch einer hohem Vollendung
bedürftig scyn könne; ob und welche Modifikationen in
dcrKirchenordnung nothwcndig oder räthlich seyen; end¬
lich ob und welche Wünsche in Verwaltung und Ver¬
wendung der allgemeinen und Lokalvermögcn — die

zwar unter höchster Staatsaufsicht der Kirche zusteht,

deren Art und Weise aber durch besondere organische
Gesetze, die Dcrwaltungs- und Almosenordnung, näher
bestimmt wird — so wie der besondcrn kirchlichen Witt-
wen- und Hülsskasscu zur gedeihlichen Berücksichtigung
kommen mögen, wobei immer die Rechnungen vorzule¬
gen sind.

.«) Hat sie die von dem obersten Kirchcnkollcgium aus den
Protokolle» der BezirkSsynodcn enthobenen, zu ihrer Be-
rathung ausgesetzren und ihr nebst sämmtlichen Proto¬
kollen selbst mitzutheilendcn Wünsche und Vorschläge,

so wie

k) die Ansichten, Erfahrungen und Wünsche ihrer Glieder,
das gemeinsame Wohl der Evangelischen Kirche des Lan¬
des betreffend, zu vernehmen und deren Vor- und An¬
träge zu prüfen.

tz) lieber alles Vorstehende gemeinschaftliche Beschlüsse zu
fassen, oder, wo die Sache dazu noch nicht geeignet
wäre, gutachtliche Vorschläge zu bcrathcn, und endlich

l>) über eines wie das andere durch die landesherrlichen
Kommissaricn die Regierung zur Resolution darüber zu
veranlassen.



§- LI-
Zur Handhabung der landesherrlichen und kirchcnober-

häuptlichcn Oberaufsicht, treten die Kirchen- und Schul¬
visitationen ein, welche erstere alle 2 Jahre, letztere
hingegen alle Jahre in jedem Kirchspiele, vordersamst im
Pfarrorte selbst von dem Dekan, als dazu beauftragten
landesherrlichen oder obcrbischöslichen Kommissarius gehal¬
ten werden, wo nicht für einzelne Orte eine Ausnahme

aus 2 Jahre von der obersten Kirchenbehörde für gut be¬

funden wird.
Der Dekan untersucht den sittlichen, religiösen, kirch¬

lichen, kirckenpolizcilichen und Schulzustand der Gemeinde,
so wie den Bestand des kirchlichen Localfonds, um zu
sehen, ob in allem, der bestehenden Kirchenverfaffung,
Kirchen - und Kirchengcmeindsordnung gemäß, zum ge¬
meinsamen Zwecke des Kirchen - und Staarswohls gehandelt
werde. ^

Er leitet, wo er Abweichungen davon findet, solches
in die gesetzlichen Wege, so weit seine amtliche Wirksam¬
keit reicht, geht in andern Fällen, nach deren Art und
Befund, entweder die weltliche Amtshülfe oder die oberste
Kirchenbehörde an, nimmt alle Ergebnisse seiner Unter¬

suchung zu Protokoll, befördert dieß an die höchste Kir-
chenbchörde — und macht deren Verfügung dem Pfarrer
und Kirchcnvorstande der einzelnen Gemeinden bekannt.

Ein gleiches Verfahren findet bei der Visitation der
Dekanacspsarrei statt, die von einem andern nach den be¬

stehenden Verordnungen durch die evangelische Ministeriell»
Kirchcnsektion zu bestimmenden Geistlichen geschieht.

Da der Dekan aber bei diesem Geschäfte nebst dem
Staarsauftrag auch noch, dem Geiste der Kirchenverfaffung
gemäß, als erster Mitbruder seiner Diöcesan-Gemeinde er¬
scheint, so werden ihm, um darin das Wohlthätige einer

alten Kircheneinrichtung, der sogenannten Klaffenkonvente,

zu bewahren, in dieser Eigenschaft jedesmal zwei dem
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Orte der Visitali»n nahe, von der Synode auf 2 Jahre

erwählte Pfarrer als Assistenten bcigeordnet, mit deren

Zuthun der Dekan auf seine AmtSbrüder durch brüderli¬

chen Zuspruch und freundliche Ermahnung wohlthärig zu

wirken sucht. §. 42 .
Oie Wirksamkeit des Dekans, — als Delegirten der

obersten Kirchcnbehörde, durch welche sie die ihr von dem

Staatsoberhaupt anvcrtraute Kirchenaufsicht und Kirchen-

fürsorgc übt— bei derSpccialsynode, findet ihre genauere

Bestimmung in der Synodalordnung; bei der Gencral-

synode treten die aus der Mitte der obersten Kirchcnbc-

hörde kommittirten Mitglieder in die Wahrnehmung der

Pflichten, welche und so weit sie ihrer kommittirenden

Stelle auS Auftrag des Staatsoberhauptes obliegen. Sie

haben also dahin zu sehen, daß weder der Staat durch

die Kirche, noch diese durch jenen in ihren beiderseitigen

Verhältnissen bcnachthciligt oder gefährdet werden, verbin¬

den damit ihre eigene Theilnahmc, als Selbstgliedcr der

Kirche, an allen Bcrathunacn der Generalsynode, und

durch sie bieten sich Kirche und Staat die Hand zur För¬

derung und Bewahrung ihres gemeinsamen Zwecks und

Wohls. §. 13 .
Mit den Bestimmungen dieser Kirchcnverfassung soll

nun die bisherige Gesetzgebung in kirchlichen Angelegen¬

heiten vermittelst einer Revision in vollkommenen Einklang

gebracht werden.

AlS mit den KommissionSbcrichten und Synodalbcschlüs-

sen übereinstimmend beglaubiget.

Karlsruhe, den 16. August 1821.

Di'. Philipp Karbach,

Pfarrer, als Sccretär der Gcneralsyuode,
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